
KREISSCHREIBEN an 

Die der FAK der Uhrenindustrie 
angeschlossenen Arbeitgeber 
des Kantons Wallis 

La Chaux-de-Fonds, Dezember 2024 

KANTON WALLIS 
Änderungen ab dem 1. Januar 2025 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

1. ÄNDERUNG DER AGFamZG

Im Kanton Wallis gelten ab dem 1. Januar 2025 folgende Beträge für die Familienzulagen (monatlich
und pro Kind):

*Kinderzulage vom  0. -  16. Altersjahr CHF   327** pro Monat 

*Kinderzulage
Erwerbsunfähige Kinder

vom 16. – 20. Altersjahr CHF  327** pro Monat 

*Ausbildungszulage vom 16. – 25.  Altersjahr CHF  477** pro Monat 

*siehe besondere Bestimmungen der AGFamZG (VS)
**erhöhter Betrag von CHF 108 pro Monat ab dem 3. Kind 

Die Beteiligung der Arbeitnehmer für die Finanzierung der Familienzulagen beträgt 0.17%. 

2. ÄNDERUNG DES BEITRAGSSATZES

Um die Beiträge der kantonalen Berufsbildungsfonds (KBBF + KWBE - 0.102%), des Familienfonds
(0.18%), die Beiträge der Familienzulagen, welche die statutarischen Leistungen übersteigen und
die Ausgaben aus dem Lastenausgleich zu finanzieren, und unter Berücksichtigung der Entwicklung
des "Spezialkonto Wallis", hat der Vorstand beschlossen, den zusätzlichen kantonalen Beitragssatz
für 2023 von 1.55% auf 1.90% zu erhöhen.

Dieser zusätzliche Betrag von 1.90% wird dem allgemeinen Gesamtbeitragssatz von neu 2.45%
hinzugefügt. Somit wird der Beitragssatz für den Kanton Wallis

per 1. Januar 2025 von 4.00% auf 4.35% erhöht. 

Wir bedanken uns für Ihre Kenntnisnahme und verbleiben mit freundlichen Grüssen 

FAMILIENAUSGLEICHSKASSE 
DER UHRENINDUSTRIE 
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